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Lorena Ossio Bustillos

Feind des Kolonialismus*
Der Autor Bartolomé Clavero passt die Rede-

wendung »Der Weg zur Hölle ist mit guten 
Vorsätzen gepflastert« an den Gegenstand seines 
Buches an, indem er schreibt: »Der Weg zu den 
unmenschlichsten politischen Maßnahmen ist mit 
den besten humanistischen Absichten gepflastert.« 
(16) Sein Buch ist voller solcher literarischen Wort-
spiele, was aber seine Bemerkungen zur Historio-
graphie der Menschenrechte – oder besser gesagt, 
seine These der fehlenden Geschichteschreibung – 
nicht weniger überzeugend macht. Clavero folgt 
damit seiner erwähnten Pragmatik.1 Darin geht es 
um eine ethische Wende der Historiographie, bis 
hin zu einer bürgerlichen Wende der Disziplinen 
der Historiographie und des Völkerrechts (236).

Können Menschenrechte Gegenstand einer his-
torischen Untersuchung werden (220)? Verfügen 
die Vereinten Nationen als »Sternkönig« im Uni-
versum der internationalen Ordnung tatsächlich 
über eine Verfassung? Kann überhaupt von einem 
»Global Constitutionalism« die Rede sein, wenn 
sich gleichzeitig die Mächte des Kolonialismus im 
Völkerrecht verkrustet haben, sich reproduzieren 
oder sogar verstärken (192)?

Diese eindringlichen Fragen stellt Bartolomé 
Clavero neben weiteren, um sich mit einer Histo-
riographie der Menschenrechte auseinanderzuset-
zen. Es geht in erster Linie um eine Kritik der 
Geschichteschreibung der Menschenrechte, aber 
auch um eine Kritik derjenigen Institutionen, 
welche die Menschenrechte verkörpern sollten 
oder sich opportunistisch mit dem Deckmäntel-
chen der Menschrechte bekleiden.

Die vier Kapitel des Buches wurden getrennt 
voneinander verfasst und in der Zeitschri Quader-
ni Fiorentini publiziert. Trotz der notwendigen 
Anpassung einiger Textpassagen haben sie durch 
ihre Wiederholungen, die Referenzen, die Verwei-
se auf die meist angelsächsische Bibliographie und 
durch ihre Kommentare auf Spanisch bereits einen 
pädagogischen Lehrcharakter gewonnen. Sie sind 

sehr bereichernd und erlauben, zwischen unter-
schiedlichen Wissenschaskulturen hin- und her-
zureisen.

Clavero beschreibt im ersten Kapitel die Erfah-
rungen Guatemalas (1956), Nigerias (1960) und 
Malaysias (1963) als unterschiedliche Beispiele, die 
eines gemeinsam haben: das Zusammentreffen 
verschiedener Völker (Diversität der Völker) inner-
halb eines Staates. Sie alle befanden sich im Jahre 
1960 an der Schwelle zur ›Deklaration über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an die kolonialen 
Länder und Völker‹, welche die Beschränkung der 
Deklaration der Vereinten Nationen deutlich 
macht (69). Das Kapitel umfasst die Zeitspanne 
zwischen 1945 und 1966 – die Charta der Verein-
ten Nationen sowie den Internationalen Pakt über 
wirtschaliche, soziale und kulturelle Rechte. Der 
Kolonialismus, verstanden als »eine Form, die 
großzügig an Recht (rights) teilhaben ließ, ohne 
sich an das Recht zu binden (law), ist letztendlich 
die Position, die von selbst zur Dekolonialisierung 
führt ...« (46). Gleichheit (equidad) bezieht sich in 
diesem Zusammenhang nicht auf eine konkrete 
Gerichtsbarkeit oder auf eine bestimmte Institu-
tion, sondern sie etabliert einen Kanon, der nicht 
im Geringsten mit Gleichheit identifiziert wird, 
sondern der im Gegenteil alle Arten von Abstufun-
gen zwischen Rechten und Garantien vorsieht und 
unterschiedliche Bedeutungen von Personen und 
Gruppen.

Das zweite Kapitel befasst sich mit R. Burkes 
Veröffentlichung über die Dekolonialisierung und 
die Entwicklung der internationalen Menschen-
rechte. Anders als Burke stellt Clavero fest, dass 
die Geschichte der Menschenrechte und der De-
kolonialisierung in einer umgekehrten Reihenfol-
ge analysiert werden sollte oder zumindest als 
unabhängige Variable in einem Zusammenspiel. 
Ferner hebt er hervor, dass die Historiographie der 
Dekolonialisierung nicht in den 1960er- oder 70er-
Jahren abbricht, sondern dass sie bis zur Erklärung 
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der Vereinten Nationen über die Rechte der indi-
genen Völker von 2007 weiterführt. Diese Erklä-
rung begründet nach Clavero die wahre Univer-
salität der Menschenrechte: »Wenn die Rechte der 
indigenen Völker als gemeinsame Rechte für alle 
international garantiert werden, kann man sagen, 
dass die Menschenrechte globalisiert werden kön-
nen.« (135)

Clavero reflektiert im dritten Kapitel im We-
sentlich die Aussagen seiner Lehrer F. Tomás y 
Valiente: »Keine Dogmatik ohne Geschichte. Kon-
zepte und Institutionen entstehen nicht im lu-
leeren Raum ...« (133) So erhält sich für Clavero die 

völkerrechtliche Dogmatik in der Mentalität der 
Überlegenheit einer Kultur über die andere leben-
dig (187). Er erwähnt, wie in der Beziehung zu den 
transnationalen Konzernen weiterhin die Dogma-
tik das Recht ersetzt. Mit Nachdruck unterscheidet 
er dies von einer bloßen Substitution oder Ent-
wicklung des Rechts. Hier handelt es sich um die 
Fortführung des Kolonialismus, welche eine 
gründliche Auseinandersetzung fordert. 

Das letzte Kapitel widmet sich einer Rechtsge-
schichte ohne Grenzen und ist mit einem Frage-
zeichen versehen.
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